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1. Instanz

Aktenzeichen S 14 RJ 1334/98
Datum 24.05.2000

2. Instanz

Aktenzeichen L 5 RJ 435/00
Datum 24.06.2003

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts MÃ¼nchen vom
24. Mai 2000 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Streitig ist eine Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit.

Der am 1948 geborene KlÃ¤ger absolvierte von 1964 bis 1967 eine Lehre als Kfz-
Mechaniker und Ã¼bte diesen Beruf anschlieÃ�end bis 1979 aus. 1980 nahm er
eine TÃ¤tigkeit in der Bremsenproduktion der Firma K. GmbH in E. auf. 1995
erkrankte der KlÃ¤ger wirbelsÃ¤ulenbedingt arbeitsunfÃ¤hig und nahm nach
Auslauf des Krankengeldes zum 25.05.1996 ab 30.09.1996 an einem beruflichen
Rehabilitationslehrgang zum CNC-FrÃ¤ser teil. Diesen brach er nach drei Tagen
Vorpraktikum am 07.11.1996 wegen WirbelsÃ¤ulenbeschwerden ab. Das
ArbeitsverhÃ¤ltnis mit der Firma K. GmbH endete durch gesundheitsbedingte
ArbeitgeberkÃ¼ndigung zum 31.12.1996. AnschlieÃ�end bezog der KlÃ¤ger
Arbeitslosengeld.

                               1 / 8



 

Auf den Rentenantrag vom 20.11.1997 erstellte der OrthopÃ¤de Dr. F. unter
BerÃ¼cksichtigung beigezogener Befundberichte sowie der Entlassungsberichte der
vom KlÃ¤ger durchlaufenen Heilverfahren in B. 1987, B. 1993 und B. 1995 ein
SachverstÃ¤ndigengutachten (03.04.1997). Aufgrund der wesentlichen Diagnose
eines chronisch persistierenden Schmerzsyndroms der HWS bei
Bandscheibenprotrusion zwischen den HalswirbelkÃ¶rpern 4/5 und 5/6 mit
KribbelparÃ¤sthesien in beiden Armen sowie wegen rezidivierender Dorsalgien und
Lumbalgien bei degenerativen VerÃ¤nderungen und Epicondylopathien hielt er den
KlÃ¤ger als nicht mehr einsatzfÃ¤hig fÃ¼r TÃ¤tigkeiten als Kfz-Mechaniker und
Dreher, im Ã�brigen fÃ¼r halb- bis untervollschichtig. Ein weiteres
SachverstÃ¤ndigengutachten des OrthopÃ¤den Dr.D. (02.03.1998) ergab bei der
wesentlichen Diagnose eines chronischen Hals-, Brust- und
LendenwirbelsÃ¤ulensyndroms eine unterhalbschichtige EinsatzfÃ¤higkeit fÃ¼r die
Berufe des Drehers oder Kfz-Mechanikers. Leichte Arbeiten hielt der
SachverstÃ¤ndige unter nur qualitativer EinschrÃ¤nkungen vollschichtig zumutbar.
Dieser EinschÃ¤tzung schloss sich die Beklagte an und lehnte mit Bescheid vom
13.03.1998 â�� bestÃ¤tigt durch Widerspruchsbescheid vom 08.05.1998 â�� die
GewÃ¤hrung einer Rente ab, weil der KlÃ¤ger trotz der festgestellten
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, auf
welchen er sich zumutbar verweisen lassen mÃ¼sse, leichte Arbeiten noch
vollschichtig mit lediglich qualitativen EinschrÃ¤nkungen ausÃ¼ben kÃ¶nne.

Im anschlieÃ�enden Klageverfahren vor dem Sozialgericht MÃ¼nchen (SG) hat der
KlÃ¤ger beantragt, die Beklagte zur GewÃ¤hrung von Rente wegen Berufs- bzw.
ErwerbsunfÃ¤higkeit (BU/EU) zu verurteilen. In einer vom SG eingeholten
Arbeitgeberauskunft der Firma K. GmbH hat diese seine TÃ¤tigkeit als
Automateneinleger bei einer Berufsausbildung bis zu zwei Jahren oder einer
Anlernzeit von mindestens drei Monaten bezeichnet unter Entlohnung nach der
Facharbeitern zugewiesenen Tarifgruppe 7. Das SG hat weitere Befund- und
Behandlungsberichte beigezogen und ein internistisches
SachverstÃ¤ndigengutachten des Dr.D. (19.07. 1999) und ein orthopÃ¤disches des
Dr.G. (17.09.1999) eingeholt. Dr.D. hat die wesentliche gesundheitliche
EinschrÃ¤nkung des KlÃ¤gers auf orthopÃ¤dischem Gebiet mit einem
HalswirbelsÃ¤ulensyndrom angesehen und zusÃ¤tzlich FettstoffwechselstÃ¶rung,
HyperurikÃ¤mie, arteriellen Bluthochdruck I sowie chronische LeberschÃ¤digung im
Sinne Fettleber diagnostiziert. Er hat den KlÃ¤ger als Dreher oder Maschinenbauer
fÃ¼r nicht mehr einsetzbar gehalten, jedoch leichte Arbeiten vollschichtig unter nur
qualitativen EinschrÃ¤nkungen als zumutbar angesehen. Die WegefÃ¤higkeit des
KlÃ¤gers hat er ohne nÃ¤here BegrÃ¼ndung mit bis zu 500 m festgelegt. Die
orthopÃ¤dischen Diagnosen des Dr.G. (degenerativer VerschleiÃ� im Bereich der
Hals- und LendenwirbelsÃ¤ule mit Neigung zu chronisch rezidivierenden
Nervenwurzelreizerscheinungen, ausstrahlend in den Hinterkopf und zeitweilig in
die Beine, BewegungseinschrÃ¤nkung der BrustwirbelsÃ¤ule wegen zum Teil
spangenfÃ¶rmiger Verbindungen der unteren BrustwirbelsÃ¤ule, beginnender
HÃ¼ftgelenksschaden und mediale Kniegelenksarthrosen) haben nach dessen
EinschÃ¤tzung ebenfalls TÃ¤tigkeiten als Dreher oder Maschinenbauer
ausgeschlossen, wÃ¤hrend leichte Arbeiten vollschichtig unter qualitativen
EinschrÃ¤nkungen zumutbar seien. Daraufhin hat der KlÃ¤ger eine BestÃ¤tigung
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des Arbeitgebers, wonach er als Maschinenbauer beschÃ¤ftigt gewesen sei,
vorgelegt und Berufsschutz geltend gemacht.

Mit Urteil vom 24.05.2000 hat das SG die Klage mit im Wesentlichen der
BegrÃ¼ndung abgewiesen, mangels Berufsschutzes kÃ¶nne der KlÃ¤ger zumutbar
auf ihm mÃ¶gliche leichte TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes verwiesen
werden, welche er vollschichtig ausÃ¼ben kÃ¶nne. Denn nach den Feststellungen
der SachverstÃ¤ndigen Dres.D. und G. leide der KlÃ¤ger zwar an wesentlichen
gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen der WirbelsÃ¤ule, die ihn jedoch nicht daran
hindern kÃ¶nnten, leichte Arbeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes im Wechsel von
Gehen, Stehen und Sitzen vollschichtig auszuÃ¼ben. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne zwar
seinen letzten Beruf nicht mehr verrichten. Die GewÃ¤hrung der begehrten Rente
scheitere jedoch daran, dass er zumutbar auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
verwiesen werden kÃ¶nne. Die maÃ�gebliche letzte TÃ¤tigkeit bei der Firma K. sei
zwar tariflich als FacharbeitertÃ¤tigkeit entlohnt gewesen, jedoch sei das Entgelt
auch wegen der vom KlÃ¤ger ausgeÃ¼bten Nachtarbeit gezahlt worden.
Entsprechend den Angaben des Arbeitgebers habe fÃ¼r die TÃ¤tigkeit des KlÃ¤gers
eine Ausbildungsdauer von einem Jahr ausgereicht, die Einstellungslohngruppe sei
die nicht mit Facharbeiterlohn vergÃ¼tete Gruppe 6 gewesen. Der KlÃ¤ger kÃ¶nne
deshalb nicht als Facharbeiter eingestuft werden. Der EinschÃ¤tzung einer
WegefÃ¤higkeit von nur bis zu 500 m habe sich das SG nicht anschlieÃ�en
kÃ¶nnen, da diese internistischerseits erfolgt sei, auf welchem Gebiete der KlÃ¤ger
nur EinschrÃ¤nkungen aufweise, die hinter den orthopÃ¤dischen zurÃ¼cktrÃ¤ten.

Die dagegen eingelegte Berufung hat der KlÃ¤ger hauptsÃ¤chlich damit
begrÃ¼ndet, dass er nicht auf den allgemeinen Arbeitsmarkt verwiesen werden
kÃ¶nne, weil er Berufsschutz genieÃ�e. Seine letzte TÃ¤tigkeit habe er im
Wesentlichen deshalb ausÃ¼ben kÃ¶nnen, weil er die Kenntnisse und Fertigkeiten
seines Lehrberufs habe nutzen kÃ¶nnen. Er habe zuletzt qualifizierte
eigenverantwortliche TÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt, der Lohn nach Entgeltgruppe 7 sei
entsprechend den spezifischen TÃ¤tigkeitsmerkmalen des Tarifvertrages gezahlt
worden. Er habe seine TÃ¤tigkeit eigenstÃ¤ndig auch ohne Anwesenheit von
Aufsichtspersonen ausgeÃ¼bt. Deshalb mÃ¼sse er als Facharbeiter angesehen
werden. DemgegenÃ¼ber hat die Beklagte geltend gemacht, dass die
ArbeitgeberauskÃ¼nfte die eigenstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeiten des KlÃ¤gers auf dessen
speziellen Arbeitsbereich bezogen hÃ¤tten.

Der Senat hat den vormals fÃ¼r den Arbeitsbereich des KlÃ¤gers
mitverantwortlichen Arbeitnehmer der Firma K. GmbH G. K. im Termin zur
mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 24.06.2003 zur QualitÃ¤t der vom KlÃ¤ger
ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit als Zeugen einvernommen. Zum Inhalt der Aussage wird
auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des SG MÃ¼nchen vom 24.05.2000 sowie den
Bescheid der Beklagten vom 13.03.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides
vom 08.05.1998 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm aufgrund des
Antrages vom 20.11.1997 Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit zu
gewÃ¤hren.
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Die Beklagte beantragt, die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG
MÃ¼nchen vom 24.05.2000 zurÃ¼ckzuweisen.

Zur ErgÃ¤nzung des Tatbestandes wird auf die beigezogenen Verwaltungsakten der
Beklagten, die Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung waren, sowie auf die
Gerichtsakten beider Instanzen Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf
die begehrte Rente wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit. Der
streitgegenstÃ¤ndliche Bescheid vom 13.03.1998 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 08.05.1998 ist ebenso wenig wie das Urteil des
Sozialgerichts vom 24.05.2000 zu beanstanden.

Der geltend gemachte Rentenanspruch des KlÃ¤gers richtet sich nach Â§Â§ 43, 44
Sechstes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB VI â�� in der bis 31. Dezember 2000
geltenden Fassung (a.F.), da er auch Zeiten vor diesem Datum erfasst. Die ab 1.
Januar 2001 geltende Neuregelung (n.F.) durch das Gesetz zur Reform der Renten
wegen verminderter ErwerbsfÃ¤higkeit (vom 20. Dezember 2000 â�� BGBl I Seite
1827) ist heranzuziehen, falls ein Rentenanspruch am 31. Dezember 2000 nicht
bestanden hÃ¤tte, aber fÃ¼r die nachfolgende Zeit in Betracht kÃ¤me (vgl. Â§ 300
Abs.1, Abs.2 SGB VI).

Nach Â§ 43 Abs.2 SGB VI a.F. sind berufsunfÃ¤hig Versicherte, deren
ErwerbsfÃ¤higkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf weniger als die HÃ¤lfte
derjenigen von kÃ¶rperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit
Ã¤hnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und FÃ¤higkeiten gesunken
ist. Der Kreis der TÃ¤tigkeiten, nach denen die ErwerbsfÃ¤higkeit zu beurteilen ist,
umfasst alle TÃ¤tigkeiten, die den KrÃ¤ften und FÃ¤higkeiten der Versicherten
entsprechen und ihnen unter BerÃ¼cksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufes und der besonderen Anforderungen ihrer
bisherigen BerufstÃ¤tigkeit zugemutet werden kÃ¶nnen. Nicht berufsunfÃ¤hig ist,
wer eine zumutbare TÃ¤tigkeit vollschichtig ausÃ¼ben kann; dabei ist die jeweilige
Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Nach Â§ 240 SGB VI n.F. haben Versicherte, die wie der KlÃ¤ger vor dem 2.Januar
1961 geboren sind, bei Vorliegen von BerufsunfÃ¤higkeit einen Anspruch auf Rente
wegen teilweiser Erwerbsminderung. Die Definition der BerufsunfÃ¤higkeit weicht
vom frÃ¼heren Recht nur insoweit ab, als nach Â§ 240 Abs.2 Satz 4 SGB VI n.F.
berufsunfÃ¤hig nicht ist, wer â�� ungeachtet der jeweiligen Arbeitsmarktlage â��
eine zumutbare TÃ¤tigkeit mindestens sechs Stunden tÃ¤glich ausÃ¼ben kann.

ErwerbsunfÃ¤higkeit setzt nach Â§ 44 Abs.2 SGB VI a.F. ebenso wie die volle
Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit im Sinne von Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI n.F. eine
gegenÃ¼ber der BerufsunfÃ¤higkeit noch weiter herabgesetzte ErwerbsfÃ¤higkeit
voraus.
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Vollschichtiges LeistungsvermÃ¶gen in einer zumutbaren TÃ¤tigkeit schlieÃ�t somit
nach alter und neuer Rechtslage einen Rentenanspruch wegen verminderter
ErwerbsfÃ¤higkeit regelmÃ¤Ã�ig aus.

Ausgangspunkt bei der PrÃ¼fung der BerufsunfÃ¤higkeit ist der bisherige Beruf des
Versicherten. Darunter ist im allgemeinen diejenige der Versicherungspflicht
unterliegende TÃ¤tigkeit zu verstehen, die zuletzt auf Dauer, d.h. mit dem Ziel
verrichtet wurde, sie bis zum Eintritt der gesundheitlichen UnfÃ¤higkeit oder bis
zum Erreichen der Altersgrenze auszuÃ¼ben; in der Regel ist das die letzte
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit (vgl. BSG SozR 2200 Â§
1246 Nr.158; SozR 3-2200 Â§ 1246 Nrn.55 und 61; Urteil vom 09.04.2003 â�� B 5 RJ
38/02 R).

Die letzte vom KlÃ¤ger bis zum Bezug von Sozialleistungen ausgeÃ¼bte und durch
gesundheitsbedingte ArbeitgeberkÃ¼ndigung beendete TÃ¤tigkeit war die in der
Bremsenproduktion der Firma K. GmbH.

Dort war der KlÃ¤ger damit beschÃ¤ftigt, aus Metall gefertigte Teile in eine aus drei
Maschinen bestehende Fertigungsgruppe einzulegen, die Maschinen zu bedienen
und dadurch die WerkstÃ¼cke zu bearbeiten und nach Ende des Arbeitsvorganges
die WerkstÃ¼cke wieder wegzupacken. Diese TÃ¤tigkeit, die mit BÃ¼cken, Tragen,
Heben und Einspannen von mittelschweren bis schweren, im Wesentlichen aus
GuÃ�metall bestehenden Teilen verbunden war, kann der KlÃ¤ger nach den
Ã¼bereinstimmenden Feststellungen der in beiden gerichtlichen Instanzen sowie im
Verwaltungsverfahren gehÃ¶rten medizinischen SachverstÃ¤ndigen infolge der
WirbelsÃ¤ulenerkrankung nicht mehr ausÃ¼ben. Dies ist auch zwischen den
Beteiligten nicht streitig.

Damit hÃ¤ngt der Rentenanspruch des KlÃ¤gers davon ab, ob es zumindest eine
TÃ¤tigkeit gibt, die diesem sozial zumutbar ist und die er gesundheitlich wie
fachlich noch bewÃ¤ltigen kann. Die soziale Zumutbarkeit einer
VerweisungstÃ¤tigkeit richtet sich dabei nach dem bisherigen Beruf. Zur
Erleichterung dieser Beurteilung hat die Rechtsprechung des BSG die Berufe der
Versicherten in Gruppen eingeteilt. Diese Berufsgruppen sind ausgehend von der
Bedeutung, die Dauer und der Umfang der Ausbildung fÃ¼r die QualitÃ¤t eines
Berufs haben, gebildet worden.

Entsprechend einem Stufenschema werden die Arbeiterberufe durch die Gruppen
mit dem Leitberuf des Vorarbeiters mit Vorgesetztenfunktion bzw. des besonders
hoch qualifizierten Facharbeiters, des Facharbeiters (anerkannter Ausbildungsberuf
mit einer Ausbildungzeit von mehr als zwei Jahren), des angelernten Arbeiters
(sonstiger Ausbildungsberuf mit einer Regelausbildungszeit von drei Monaten bis zu
zwei Jahren mit Unterscheidung in einen oberen und unteren Bereich) und des
ungelernten Arbeiters charakterisiert (stÃ¤ndige Rechtsprechung, vgl. BSG SozR
3-2200 Â§ 1246 Nrn.55, 61 jeweils mit weiteren Nachweisen).

Im Rahmen der sozialen Zumutbarkeit kann auf eine TÃ¤tigkeit der jeweils
nÃ¤chstniedrigen Gruppe verwiesen werden. FÃ¼r die Verweisbarkeit eines

                               5 / 8

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%202200%20§%201246%20Nr.158
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=SozR%202200%20§%201246%20Nr.158
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20RJ%2038/02%20R
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=B%205%20RJ%2038/02%20R


 

angelernten Arbeiters ist es zudem von Bedeutung, ob er dem oberen oder dem
unteren Bereich dieser Gruppe angehÃ¶rt (vgl. BSG SozR 3-2200 Â§ 1246 Nr.45
m.w.N.). WÃ¤hrend den AngehÃ¶rigen des unteren Bereiches grundsÃ¤tzlich alle
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes sozial zuzumuten sind, mÃ¼ssen sich
VerweisungstÃ¤tigkeiten fÃ¼r die AngehÃ¶rigen des oberen Bereichs durch
QualitÃ¤tsmerkmale auszeichnen, z.B. das Erfordernis einer Einweisung und
Einarbeitung oder die Notwendigkeit beruflicher und betrieblicher Vorkenntnisse.
Aus der eingeschrÃ¤nkten Verweisbarkeit folgt, dass mindestens eine zumutbar in
Betracht kommende TÃ¤tigkeit konkret zu benennen ist (vgl. BSG a.a.O.).

Die nach diesem Schema vorzunehmende Einordnung des bisherigen Berufes
erfolgt nicht ausschlieÃ�lich nach der Dauer der absolvierten oder der
erforderlichen fÃ¶rmlichen Ausbildung. Entscheidend ist die QualitÃ¤t der
verrichteten oder zu verrichtenden Arbeit, d.h. der aus einer Mehrzahl von Faktoren
ermittelte Wert der Arbeit fÃ¼r den Betrieb. Es kommt auf das Gesamtbild an, wie
es durch die in Â§ 43 Abs.2 Satz 2 SGB VI a.F. genannten Merkmale (Dauer und
Umfang der Ausbildung sowie des bisherigen Berufs, besondere Anforderungen an
die bisherige berufliche TÃ¤tigkeit) umschrieben wird (vgl. BSG SozR 3-2200 Â§
1246 Nr.27). Auch falls in einem Beruf der herkÃ¶mmliche Ausbildungsweg nicht
durchlaufen wurde, besteht ein entsprechender Berufsschutz, wenn der Beruf nicht
nur vorÃ¼bergehend vollwertig ausgeÃ¼bt wurde (vgl. BSG SozR 2200 1246
Nr.116), der Versicherte Ã¼ber die fÃ¼r die WettbewerbsfÃ¤higkeit erforderlichen
theroretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten verfÃ¼gt (vgl. BSG SozR
2200 Â§ 1246 Nr.168) und sich dies auch in einer entsprechenden Bezahlung bzw.
tariflichen oder tarifvertraglichen Einstufung widerspiegelt (vgl. BSG SozR 3-2200 Â§
1246 Nr.13).

Als bisheriger Beruf in diesem Sinne ist die zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers bei der Firma K. GmbH heranzuziehen. Der KlÃ¤ger kann sich nicht mehr
auf Berufsschutz als Kfz-Mechaniker berufen. Er hat zwar die entsprechende
Berufsausbildung erfolgreich absolviert und war in dieser TÃ¤tigkeit auch
langjÃ¤hrig beschÃ¤ftigt gewesen. Er hat sie jedoch Ende 1979 ohne Ã¤uÃ�eren
Grund, insbesondere nicht aus gesundheitlichen GrÃ¼nden, aufgegeben und
aufgrund eigenstÃ¤ndiger Entscheidung die TÃ¤tigkeit bei der Firma K. GmbH zum
02.01.1980 aufgenommen. Gegen eine gesundheitsbedingte Berufsaufgabe spricht
vor allem die eigene Arbeitsplatzbeschreibung des KlÃ¤gers, wonach er bei der Fa.
K. GmbH insgesamt "1.000 bis 3000 kg GuÃ�metall am Tag â�¦" hatte tragen,
heben und einspannen mÃ¼ssen. Im Ã�brigen ist festzustellen, dass sich der
KlÃ¤ger jedenfalls durch die BerufsausÃ¼bung Ã¼ber mehr als 15 Jahre mit dem
Wechsel abgefunden hatte (vgl. BSG SozR 2600 Â§ 45 Nr.22 m.w. N.). Damit liegt
eine freiwillige LÃ¶sung vom Ausbildungsberuf vor, maÃ�geblich ist damit die
Eingruppierung der bei der Firma K. GmbH ausgeÃ¼bten TÃ¤tigkeit.

Nach dem eigenen Bekunden des KlÃ¤gers, der im sozialgerichtlichen Verfahren
eingeholten Arbeitgeberauskunft sowie nach den Angaben des Arbeitgebers von
21.05.1997 war der KlÃ¤ger nicht wie anderweitig angegeben als gelernter
Maschinenbauer bzw. ausgebildeter Maschinenbaumechaniker beschÃ¤ftigt. Er war
vielmehr als Automateneinleger in der Bremsenproduktion tÃ¤tig und benÃ¶tigte
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hierfÃ¼r eine Anlernzeit von einem Jahr. Dem entspricht auch das Ergebnis der
Beweisaufnahme des Senats in Form der Einvernahme des Zeugen G. K â�¦ Dieser
hat glaubwÃ¼rdig und detailreich geschildert, dass der KlÃ¤ger eine Gruppe von
drei Fertigungsautomaten zu bedienen und zu beaufsichtigen hatte. Seine
TÃ¤tigkeit bestand darin, die WerkstÃ¼cke zu bearbeiten, wobei er auch in der
Lage war, auftretende StÃ¶rungen eigenstÃ¤ndig zu beseitigen und
fertigungsbedingt stumpf gewordene SchneidestÃ¤hle auszuwechseln sowie neu zu
justieren. Er Ã¼bte dabei eine in ihrem Bereich eigenstÃ¤ndige TÃ¤tigkeit aus, da
in den vom KlÃ¤ger gefahrenen Nachtschichten Aufsichts- oder Ã¼bergeordnete
Personen nicht vorhanden waren. Seine TÃ¤tigkeit ging deshalb Ã¼ber die einer
AnlerntÃ¤tigkeit des unteren Bereiches hinaus, weil er in begrenztem Umfange
Ã�berwachungs- und Kontrollaufgaben und EinrichtertÃ¤tigkeiten ausgeÃ¼bt hat.

Die Kenntnisse und Fertigkeiten im Rahmen der vom KlÃ¤ger ausgeÃ¼bten
TÃ¤tigkeit waren jedoch nicht so ausgestaltet, dass sie denen von Facharbeitern,
also gelernten Maschinenbauern bzw. Maschinenbaumechanikern, hÃ¤tten
gleichgesetzt werden kÃ¶nnen. Die FÃ¤higkeiten des KlÃ¤gers bezogen sich nach
den glaubhaften und Ã¼berzeugenden Angaben des Zeugen K. nur auf die vom
KlÃ¤ger bediente Automatengruppe, die aus drei Maschinen bestand. Eine
EinsatzmÃ¶glichkeit des KlÃ¤gers in anderen Fertigungsbereichen oder -maschinen
der Firma K. GmbH war nicht mÃ¶glich; dies war gelernten
Maschinenbauern/Maschinenbaumechanikern vorbehalten. Dem entspricht auch,
dass die beim vormaligen Arbeitgeber beschÃ¤ftigten Facharbeiter nach den
glaubhaften Angaben des Zeugen K. eine Ã¼ber der des KlÃ¤gers liegende
VergÃ¼tung erhalten hatten.

Etwas anderes folgt auch nicht daraus, dass der KlÃ¤ger zuletzt nach der
Facharbeitern zugewiesenen Tarifgruppe 7 bezahlt wurde. Hierzu haben der
Arbeitgeber in Ã�bereinstimmung mit den AusfÃ¼hrungen des Zeugen K.
angegeben, dass die unter den Kollegen nicht beliebte, aber vom KlÃ¤ger hÃ¤ufig
Ã¼bernommene Nacht- atarbeit mit ausschlaggebend fÃ¼r die Entlohnung war.
Dieses fachfremde Entgeltkriterium kann deshalb nicht fÃ¼r die Beurteilung der
Wertigkeit des bisherigen Berufs herangezogen werden.

Der KlÃ¤ger ist somit nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Ã�berzeugung
des Senats als angelernter Arbeiter des oberen Bereiches einzustufen. Als solcher
kann er auf die TÃ¤tigkeit eines einfachen PfÃ¶rtners verwiesen werden. Diese
auszuÃ¼ben ist der KlÃ¤ger gesundheitlich noch in der Lage. Nach der mit den
Beteiligten in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vom 24.06.2003 erÃ¶rterten
berufskundlichen Stellungnahme des Landesarbeitsamtes Bayern vom 18.05.2000
besteht das Anforderungsprofil des PfÃ¶rtners in kÃ¶rperlich leichten TÃ¤tigkeiten,
bei denen der Wechsel zwischen Gehen, Stehen und Sitzen mÃ¶glich ist. Heben und
Tragen von mehr als leichten GegenstÃ¤nden sind dabei nicht erforderlich. Dieses
gesundheitliche Anforderungsprofil entspricht den EinschÃ¤tzungen der vom Senat
gehÃ¶rten SachverstÃ¤ndigen Dr.D. und Dr.G. , wonach der KlÃ¤ger auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt leichte Arbeiten in wechselnder Haltung, nicht im Freien,
ohne Heben und Tragen von Lasten und hÃ¤ufiges BÃ¼cken sowie ohne Arbeiten
an Maschinen und am FlieÃ�band ausÃ¼ben kann, den Einfluss von Hitze, KÃ¤lte,
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Staub, Feuchtigkeit und Zugluft aber vermeiden muss.

Nach der berufskundlichen Stellungnahme ist die TÃ¤tigkeit des PfÃ¶rtners nicht als
ungelernte TÃ¤tigkeit zu bezeichnen, auf die der KlÃ¤ger nicht verwiesen werden
dÃ¼rfte. Vielmehr bedarf es einer Einarbeitungszeit von bis zu drei Monaten, zumal
Aufgaben wie die Erteilung von AuskÃ¼nften sowie Kontroll- und
Sicherheitsaufgaben zu erfÃ¼llen sind. Derartige ArbeitsplÃ¤tze existieren in
ausreichender Zahl auf dem Arbeitsmarkt, sie werden nicht nur als
SchonarbeitsplÃ¤tze zur VerfÃ¼gung gestellt.

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt die Voraussetzungen des streitigen Rentenanspruches auch
nicht deshalb, weil einer der AusnahmefÃ¤lle einer Summierung
auÃ�ergewÃ¶hnlicher LeistungseinschrÃ¤nkungen vorliegt. Diese sind den
SachverstÃ¤ndigengutachten beider gerichtlicher Instanzen sowie des
Verwaltungsverfahrens nicht zu entnehmen. Die WegefÃ¤higkeit des KlÃ¤gers ist
nicht relevant eingeschrÃ¤nkt, wie das SG zutreffend ausgefÃ¼hrt hat. Die
entsprechende EinschÃ¤tzung des Internisten Dr.D. ist nicht nachvollziehbar und im
Gutachten nicht begrÃ¼ndet. Zudem liegen, wie von Dr.D. selbst angegeben, die
wesentlichen gesundheitlichen EinschrÃ¤nkungen des KlÃ¤gers nicht auf internem
Fachgebiet, sondern auf orthopÃ¤dischem. Dort hat Dr.G. aber keine
EinschrÃ¤nkungen der WegefÃ¤higkeit feststellen kÃ¶nnen.

Das vollschichtige LeistungsvermÃ¶gen in einem zumutbaren Verweisungsberuf
steht somit einem Anspruch des KlÃ¤gers auf Rente wegen Erwerbsminderung
entgegen. Die Berufung musste in vollem Umfange ohne Erfolg bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG -.

GrÃ¼nde zur Zulassung der Revision sind nicht ersichtlich (Â§ 160 Abs.2 Nrn.2 und 
3 SGG).

Erstellt am: 13.10.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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